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 Veröffentlicht am 28.11.2007

Norm

AVRAG §15 Abs3

Rechtssatz

Ein Arbeitnehmer, der zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses das Regelpensionsalter bereits erreicht

hat und auch schon Alterspension bezieht, gehört nicht mehr zu jenem Personenkreis, dem nach dem o7enkundigen

Willen des Gesetzgebers (des ARÄG 2000) der Schutz der Anfechtungsmöglichkeit des § 15 Abs 3 AVRAG erö7net

werden sollte.
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